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RS OGH 1997/5/15 1Ob23/97g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1997

Norm

ZustG §4

Rechtssatz

Das Zustellgesetz stellt beim Begri2 "Wohnung" einerseits auf eine einigermaßen feste Beziehung zwischen einer

Person und ihrem Aufenthaltsort und andererseits auch auf eine gewisse Dauer des Nutzungsverhältnisses ab, dabei

kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an.
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